
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige
Investition ist ei-
ne Investition in
eine Wirtschaft-
stätigkeit, die zur
Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels bei-
trägt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele er-
heblich beein-
trächtigt und die
Unternehmen, in
die investiert
wird, Verfahrens-
weisen einer gu-
ten Unterneh-
mensführung an-
wenden.
 
Die EU-Taxono-
mie ist ein Klassi-
fikationssystem,
das in der Verord-
nung (EU)
2020/852 festge-
legt ist und ein
Verzeichnis von
ökologisch nach-
haltigen Wirt-
schaftstätigkei-
ten enthält. Die-
se Verordnung
umfasst kein Ver-
zeichnis der sozi-
al nachhaltigen
Wirtschaftstätig-
keiten. Nachhalti-
ge Investitionen
mit einem Um-
weltziel könnten
taxonomiekon-
form sein oder
nicht.

 

Name des Produkts:
Fondsbox NEXT 5

Unternehmenskennung (LEI-Code):
52990069RUZ9NHJAA102

Ökologische und/oder soziale Merkmale
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
n n Ja n n Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an nachhalti-
gen Investitionen mit einem Umweltziel getä-
tigt: __%;

Es werden damit ökologische/soziale Merk-
male beworben und obwohl keine nachhalti-
gen Investitionen angestrebt werden, enthält
es einen Mindestanteil von 10,00 % an nach-
haltigen Investitionen

  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig ein-
zustufen sind

  mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätig-
keiten, die nach der EU-Taxonomie als
ökologisch nachhaltig einzustufen sind

  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

  mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätig-
keiten, die nach der EU-Taxonomie nicht
als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

    mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil an nachhalti-
gen Investitionen mit einem sozialen Ziel ge-
tätigt: __%

Es werden damit ökologische/soziale Merkma-
le beworben, aber keine nachhaltigen Investi-
tionen getätigt.

 

  Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren
wird gemessen,
inwieweit die mit
dem Finanzpro-
dukt beworbenen
ökologischen
oder sozialen
Merkmale er-
reicht werden.

 

Es werden mit diesem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nach-
haltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 23% an nachhaltigen Inves-
titionen.
 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologi-
schen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezo-
gen?

●

 

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale in den Bereichen Klimaschutz,
Unternehmensführung (Governance) und soziale Normen, indem eine Anlageempfehlung in Zielfonds
gemacht wird (1) die Emittenten meiden mit exzessiven Klima- und Transitionsrisiken, (2) die Emitten-
ten meiden mit dem höchsten Schweregrad von Norm-Verstößen (d.h. im Hinblick auf die Einhaltung
internationaler Normen für Unternehmensführung, Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Kunden- und
Umweltsicherheit und Geschäftsethik).
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Darüber hinaus investiert dieses Finanzprodukt überwiegend in Zielfonds, die eine Art. 8 oder Art. 9
Klassifizierung gemäß der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 aufweisen. Dieses Finanzprodukt
hat keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkma-
le bestimmt.

   
 

   

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise ge-
tätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

●

 

Dieses Finanzprodukt wird mittelbar über Investitionen in Zielfonds teilweise in nachhaltige Anlagen
gemäß Artikel 2 Absatz 17 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-
pflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) investieren. Diese nachhaltigen Anlagen werden min-
destens zu einem der UN-SDGs beitragen, die ökologische und/oder soziale Zielsetzungen haben, wie
beispielsweise folgende (nicht abschließende Liste).

   
 

   
 

Bei den wichtigs-
ten nachteiligen
Auswirkungen
handelt es sich
um die bedeu-
tendsten nachtei-
ligen Auswirkun-
gen von Investiti-
onsentscheidun-
gen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren
in den Bereichen
Umwelt, Soziales
und Beschäfti-
gung, Achtung der
Menschenrechte
und Bekämpfung
von Korruption
und Bestechung.

 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt
werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

●

 

Die DNSH-Bewertung ist ein integraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen und be-
urteilt, ob durch eine Wirtschaftstätigkeit, die zu einem UN-SDG beiträgt, eines oder mehrere dieser
Ziele erheblich beeinträchtigt werden. Wird eine erhebliche Beeinträchtigung festgestellt, besteht die
Wirtschaftstätigkeit die DNSH-Bewertung nicht und kann nicht als nachhaltige Wirtschaftstätigkeit an-
gesehen werden.

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren be-
rücksichtigt?

 

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR werden in der Nachhaltigkeitsbe-
wertung einer Anlage systematisch alle verpflichtenden Indikatoren für die wichtigsten nachteili-
gen Auswirkungen aus Tabelle 1 sowie relevante Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 in Anhang I der
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission zur Ergänzung der SFDR integriert. Unter
Berücksichtigung  dieser  nachteiligen  Auswirkungen  wurden  quantitative  Schwellenwerte
und/oder qualitative Werte festgelegt, anhand derer bestimmt wird, ob eine Anlage die ökologi-
schen oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt. Diese Werte werden auf der Grundlage ver-
schiedener externer und interner Faktoren, wie Datenverfügbarkeit, politische Ziele oder Markt-
entwicklungen, festgelegt und können künftig angepasst werden.

   
 

   

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Un-
ternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrech-
te in Einklang? Nähere Angaben:

 

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen beurteilt die DWS darüber hinaus mit ih-
rem Safeguard Assessment, inwieweit ein Unternehmen mit internationalen Normen im Einklang
steht. Dies umfasst Prüfungen hinsichtlich der Einhaltung internationaler Normen, wie beispiels-
weise der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, der Leitprinzipien der Vereinten Natio-
nen für Wirtschaft und Menschenrechte, der Prinzipien des United Nations Global Compact und
der Standards der International Labour Organisation. Unternehmen, bei denen schwerste Verstö-
ße gegen eine internationale Norm festgestellt und bestätigt wurden, gelten als nichtkonform mit
den Safeguards, und ihre Wirtschaftstätigkeiten können nicht als nachhaltig eingestuft werden.

   
 

   
In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt,
nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträch-
tigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

   

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanz-
produkt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhalti-
ge Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrun-
de liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten.
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Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheb-
lich beeinträchtigen.

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren berücksichtigt?

   

Ja, im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR werden in der Nachhaltigkeitsbe-
wertung einer Anlage systematisch alle verpflichtenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen aus Tabelle 1 sowie relevante Indikatoren aus Tabelle 2 und 3 in Anhang I der Delegier-
ten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission zur Ergänzung der SFDR integriert. Unter Berücksich-
tigung dieser nachteiligen Auswirkungen wurden quantitative Schwellenwerte und/oder qualitative
Werte festgelegt, anhand derer bestimmt wird, ob eine Anlage die ökologischen oder sozialen Ziele
erheblich beeinträchtigt. Diese Werte werden auf der Grundlage verschiedener externer und interner
Faktoren, wie Datenverfügbarkeit, politische Ziele oder Marktentwicklungen, festgelegt und können
künftig angepasst werden.

   
 

    Nein

  Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrate-
gie dient als
Richtschnur für
Investitionsent-
scheidungen, wo-
bei bestimmte
Kriterien wie bei-
spielsweise Inves-
titionsziele oder
Risikotoleranz
berücksichtigt
werden.

 

Das Multi-Asset-Modellportfolio hat eine Allokation in ETFs, die überwiegend als Artikel 8-Fonds oder Arti-
kel 9-Fonds der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 kategorisiert sind. Die Finanzportfolioverwal-
tung zielt auf die Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die folgenden,
nicht abschließenden Elemente der Nachhaltigkeitsstrategie ab:
 

Ausschlüsse, wie näher beschrieben im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anla-
gestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit diesem Finanzprodukt beworbe-
nen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden?“.
 

Das Vermögen des Finanzprodukts wird vorwiegend in Anlagen investiert, die die definierten Standards
für die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllen, wie in den folgenden Abschnitten dar-
gelegt. Die Strategie des Finanzprodukts im Hinblick auf die beworbenen ökologischen oder sozialen
Merkmale ist ein integraler Bestandteil der ESG-Bewertungsmethode, die in der ESG-Datenbank hinter-
legt ist und als Teil des Anlageprozesses des Finanzprodukts fortlaufend überwacht wird.

   
 

   
Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investi-
tionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

●

 

ESG-Bewertungsmethodik
   

 

   

Dieses Finanzprodukt strebt an, die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu errei-
chen, indem potenzielle Anlagen unabhängig von deren wirtschaftlichen Erfolgsaussichten anhand ei-
ner proprietären ESG-Bewertungsmethodik bewertet werden. Diese Methodik basiert auf der ESG-Da-
tenbank, die Daten mehrerer ESG-Datenanbieter, öffentliche Quellen sowie interne Bewertungen (auf
Grundlage einer definierten Bewertungs- und Klassifizierungsmethodik) nutzt, um abgeleitete Gesamt-
bewertungen zu erzielen. Die ESG-Datenbank beruht daher zum einen auf Daten und Zahlen und zum
anderen auf internen Beurteilungen, die Faktoren berücksichtigen, die über die verarbeiteten Zahlen
und Daten hinausgehen, wie zum Beispiel zukünftig erwartete ESG-Entwicklungen, Plausibilität der Da-
ten im Hinblick auf vergangene oder zukünftige Ereignisse, Dialogbereitschaft zu ESG-Themen und un-
ternehmerische Entscheidungen eines Emittenten. Wie nachfolgend näher beschrieben, leitet die ESG-
Datenbank innerhalb verschiedener Bewertungsansätze anhand der Buchstaben „A“ bis „F“ kodierte
Bewertungen ab.

   
 

   
Innerhalb einzelner Bewertungsansätze erhalten Emittenten eine von sechs möglichen Bewertungen,
wobei „A“ die höchste Bewertung und „F“ die niedrigste Bewertung darstellt.

   
 

   

Im Falle dessen, dass das Finanzprodukt in Zielfonds investiert, wird eine Durchschau der Zielfonds auf
die darunter liegenden Emittenten vorgenommen und dem Zielfonds unter Berücksichtigung der vorge-
nannten ESG-Bewertungsmethodik und der jeweiligen Exposition im Portfolio hinsichtlich Klimatransi-
tionsrisiko und Verstößen gegen anerkannte Normen eine Bewertung von „A“ bis „F“ zugeschrieben.
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Wird die Bewertung des Zielfonds entsprechend einem Bewertungsansatz als nicht ausreichend erach-
tet, ist es dem Portfoliomanagement untersagt, in diesen Zielfonds zu investieren, auch wenn dieser
entsprechend den anderen Bewertungsansätzen grundsätzlich investierbar wäre. In diesem Sinne wird
jede Bewertung innerhalb eines Bewertungsansatzes individuell betrachtet und kann zum Ausschluss
eines Zielfonds führen.

   
 

   
Die ESG-Datenbank nutzt zur Beurteilung, ob die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkma-
le bei Zielfonds vorliegen, folgende Bewertungsansätze:

   
 

    DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung
   

 

   

Die DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung beurteilt den konkreten Zielfonds im Zusammenhang
mit dem Klimawandel und Umweltveränderungen, zum Beispiel in Bezug auf die Reduzierung von Treib-
hausgasen und Wasserschutz. Dabei werden Emittenten, die zum Klimawandel und anderen negativen
Umweltveränderungen weniger beitragen, beziehungsweise die diesen Risiken weniger ausgesetzt sind,
besser bewertet.

   
 

   
Zielfonds mit einem exzessiven Klimarisikoprofil (d.h. einer „F“-Bewertung) sind als Anlage ausge-
schlossen.

   
 

    DWS Norm-Bewertung
   

 

   

Die DWS Norm-Bewertung beurteilt den Zielfonds mit Bezug zu Prinzipien des United Nations Global
Compact, der Standards der International Labour Organisation sowie das Verhalten im Rahmen allge-
mein anerkannter internationaler Normen und Grundsätze. Die Norm-Bewertung prüft zum Beispiel
Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Arbeitnehmerrechten, Kinder- oder Zwangsarbeit,
nachteilige Umweltauswirkungen und Geschäftsethik.

   
 

   
Zielfonds mit dem höchsten Schweregrad von Norm-Verstößen (d.h. einer „F“-Bewertung) sind als Anla-
ge ausgeschlossen.

   
 

    EU SFDR Artikel 8/9
   

 

   

Dieser Datenpunkt wird vom Datenanbieter MSCI bezogen. Die Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 Offenle-
gungsverordnung enthält Anforderungen für Finanzmarktteilnehmer, die mit einem Finanzprodukt öko-
logische und/oder soziale Merkmale bewerben (Art. 8) oder die eine nachhaltige Investition als Anlage-
ziel haben (Art. 9). Das hier zu Grunde liegende Finanzprodukt darf überwiegend nur in Zielfonds inves-
tieren, welchen eine Nachhaltigkeitsstrategie zu Grunde liegt, die gem. Art. 8 und/oder Art. 9 offenle-
gungspflichtig ist.

   
 

Die Verfahrens-
weisen einer gu-
ten Unterneh-
mensführung um-
fassen solide Ma-
nagementstruktu-
ren, die Bezie-
hungen zu den
Arbeitnehmern,
die Vergütung von
Mitarbeitern so-
wie die Einhal-
tung der Steuer-
vorschriften.

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die
investiert wird, bewertet?

●

 

Das Verfahren zur Bewertung der Praktiken guter Unternehmensführung der Beteiligungsunternehmen
basiert auf der DWS Norm-Bewertung, die in dem eigenen Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit diesem Fi-
nanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden?“ näher beschrie-
ben wird. Dementsprechend befolgen die bewerteten Beteiligungsunternehmen Praktiken guter Unter-
nehmensführung.

  Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

   
Wie obenstehend ausgeführt, strebt die Vermögensallokation die Erreichung der vom Finanzprodukt
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elemen-
ten der Anlagestrategie an. Folgende Mindestquoten sind zu erfüllen:

   
 

   
13% der Anlagen stehen im Einklang mit ökologischen und sozialen Merkmalen (#1 ausgerichtet auf
ökologische oder soziale Merkmale), von denen

   
 

    • 23% nachhaltige Investitionen sind (“#1A Nachhaltige Investitionen”), davon
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• 76% andere ökologische oder soziale Merkmale bewerben (“#1B Andere ökologische oder soziale

Merkmale”).
   

 

    Bis zu 86% der Anlagen erfüllen diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).
   

 

Die Vermögensal-
lokation gibt den
jeweiligen Anteil
der Investitionen
in bestimmte Ver-
mögenswerte an.

Taxonomiekon-
forme Tätigkeiten,
ausgedrückt
durch den Anteil
der:
- Umsatzerlöse,
die den Anteil der
Einnahmen aus
umweltfreundli-
chen Aktivitäten
der Unterneh-
men, in die inves-
tiert wird, wider-
spiegeln
- Investitionsaus-
gaben (CapEx),
die die umwelt-
freundlichen In-
vestitionen der
Unternehmen, in
die investiert
wird, aufzeigen, z.
B. für den Über-
gang zu einer grü-
nen Wirtschaft
- Betriebsausga-
ben (OpEx), die
die umwelt-
freundlichen be-
trieblichen Aktivi-
täten der Unter-
nehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

 

           
#1A Nachhaltig

10,00%

   
 

               

                   

      #1 Ausgerichtet auf
ökologische/ soziale

Merkmale
13,00%

         
 

               

                   

Investitionen
          #1B Andere ökologi-

sche oder soziale
Merkmale

76,00%

     

               

                   

     
#2 Andere

87,00%

           

                 

    #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts,
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

   
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-
gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wer-
den.

    Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkatego-
rien:

   

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologi-
schen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen ein-
gestuft werden.

   
 

   
 

 

Stand 23.01.2025   Seite 5/7  

 

do
cC

re
at

or
™

 p
ow

er
d 

by
 c

le
ve

rs
of

t -
 w

w
w

.c
le

ve
r-

so
ft

.c
om



   

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Ta-
xonomie konform?

 

 

Aufgrund der Spezifika des Finanzprodukts verpflichtet es sich nicht dazu, einen Mindestanteil an
nachhaltigen Anlagen anzustreben, die mit einem Umweltziel gemäß der EU-Taxonomie im Ein-
klang stehen. Daher beträgt der aktuelle Anteil ökologisch nachhaltiger Anlagen, die mit der EU-
Taxonomie konform sind, 0% des Nettovermögens des Finanzprodukts. Es kann jedoch vorkom-
men, dass ein Teil der den Anlagen zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten mit der EU-Taxo-
nomie im Einklang steht.

Mit Blick auf die
EU- Taxonomie-
konformität um-
fassen die Kriteri-
en für fossiles
Gas die Begren-
zung der Emissio-
nen und die Um-
stellung auf voll
erneuerbare
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe
bis Ende 2035. Die
Kriterien für
Kernenergie
beinhalten um-
fassende Sicher-
heits- und Abfall-
entsorgungsvor-
schriften.

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich fossiles
Gas und/oder Kernenergie investiert 1?

●

 

Ja:
 

In fossiles Gas In Kernenergie
 

Nein

   
 

Ermöglichende
Tätigkeiten wir-
ken unmittelbar
ermöglichend
darauf hin, dass
andere Tätigkei-
ten einen wesent-
lichen Beitrag zu
den Umweltzie-
len leisten.
Übergangstätig-
keiten sind Tätig-
keiten, für die es
noch keine CO2-
armen Alternati-
ven gibt und die
unter anderem
Treibhausgase-
missionswerte
aufweisen, die
den besten Leis-
tungen entspre-
chen.

 

 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekon-
formen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der
Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekoon-
formität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanlei-
hen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

 

1. Taxonomie Konformität der Investitionen
einschließlich Staatsanleihen*

  Taxonomiekonfor
m (ohne fossiles
Gas und
Kernenergie): 0%

  Nicht
Taxonomiekonfor
m: 100%

Total Taxonomiekonform 0%

2. Taxonomie Konformität der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

  Taxonomiekonfor
m (ohne fossiles
Gas und
Kernenergie): 0%

  Nicht
Taxonomiekonfor
m: 100%

Total Taxonomiekonform 0%
 

Diese Grafik gibt -% der Gesamtinvestitionen
wieder.

  * Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegen-
über Staaten.

 

1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,
wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxo-
nomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für
EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermögli-
chende Tätigkeiten?

●

 

Das Finanzprodukt sieht keinen Mindestanteil an Anlagen in Übergangswirtschaftstätigkeiten
und ermöglichende Tätigkeiten vor, da es sich nicht zu einem Mindestanteil an ökologisch nach-
haltigen Anlagen im Einklang mit der EU-Taxonomie verpflichtet.

   
 

sind nachhaltige
Investitionen mit
einem Umwelt-
ziel, die die Krite-
rien für ökolo-
gisch nachhaltige
Wirtschaftstätig-
keiten gemäß der
EU-Taxonomie
nicht berücksich-
tigen.

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit
ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

 

Dieses Finanzprodukt bewirbt eine überwiegende Vermögensallokation in Anlagen, die mit ökolo-
gischen oder sozialen Merkmalen oder einer Kombination von beidem im Einklang stehen (#1 aus-
gerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Darüber hinaus wird dieses Finanzprodukt er-
gänzend in Anlagen investieren, die als nichtkonform mit den beworbenen Merkmalen gelten (#2
Andere Investitionen). Diese anderen Anlagen können alle in der jeweiligen Anlagepolitik vorgese-
henen Anlageklassen zu Zwecken wie Hedging, Liquiditätsmanagement und Portfoliodiversifikati-
on umfassen.

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die be-
worbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den Referenz-
werten handelt
es sich um Indi-
zes, mit denen
gemessen wird,
ob das Finanzpro-
dukt die bewor-
benen ökologi-
schen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht.

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo-
gischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

●

 

Dieses Finanzprodukt bestimmt keinen Referenzwert, um festzustellen, ob es mit den von ihm bewor-
benen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang steht.

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sicherge-
stellt?

●

 

Dieses Finanzprodukt bestimmt keinen Referenzwert, um festzustellen, ob es mit den von ihm bewor-
benen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang steht.

   
 

   
Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?●

 

Dieses Finanzprodukt bestimmt keinen Referenzwert, um festzustellen, ob es mit den von ihm bewor-
benen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang steht.

   
 

   
Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?●

 

Dieses Finanzprodukt bestimmt keinen Referenzwert, um festzustellen, ob es mit den von ihm bewor-
benen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang steht.

  Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

    Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
   

 

    https://www.fondsfittery.de

  Rechtliche Hinweise

   
Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. bemüht sich darum, die Inhalte dieser Informationen konti-
nuierlich zu pflegen und zu aktualisieren. Eine Haftung oder Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen kann aber nicht übernommen werden.
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https://www.fondsfittery.de

